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Anordnung 
über die Erfassung und Fortschreibung 

der Werte für die Staats- und Bezirksstraßen 
und die dazugehörigen Brücken

vom 31. Oktober 1968

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und 
dem Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Sta
tistik wird folgendes angeordnet:

§1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für
— die Bezirksdirektionen für Straßenwesen
— die Staatlichen Straßenbau-Aufsichtsämter der Be

zirke
— das Autobahnbau-Aufsichtsamt.

§2
Erfassung der Werte

(1) Die durch die Bewertung und Verschleißeinschät
zung der Staats- und Bezirksstraßen und der dazu
gehörigen Brücken zum Stichtag 1. Januar 1966 ermit
telten Brutto- und Verschleißwerte sind mit Stichtag
1. Januar 1968 karteimäßig zu erfassen.

(2) Die seit dem Stichtag der Bewertung (1. Januar 
1966) bis einschließlich 31. Dezember 1967 durch Erwei- 
terungs- und Erhaltungsmaßnahmen und andere Maß
nahmen (z. B. Rechtsträgerwechsel) eingetretenen Ver
änderungen sind zu berücksichtigen. Dabei sind die 
Erweiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die zu Prei
sen vor Inkrafttreten der 3. Etappe der Industriepreis
reform abgerechnet wurden, nach Katalog Nr. 115 (Son
derdrude Nr. 542 des Gesetzblattes) und nach Katalog 
Nr. 114 (Sonderdruck Nr. 543 des Gesetzblattes) zu er
fassen. Für Erweiterungs- und Erhaltungsmaßnahmen, 
die zu Preisen nach Inkrafttreten der 3. Etappe der 
Industriepreisreform abgerechnet wurden, sind grund

sätzlich diese Preise zu erfassen. Dabei sind die Bestim
mungen der vom Vorsitzenden der Regierungskommis
sion für die Umbewertung der Grundmittel erlassenen 
Instruktion vom 15. September 1965* zur Vorbereitung 
und Durchführung der Bewertung der öffentlichen 
Straßen und Brücken hinsichtlich der nicht zu bewer
tenden Anlagen (§ 2 Abs. 3) und der Abgrenzung der 
Inventarobjekte (§ 7) zu beachten.

§3
Fortschreibung der Werte

(1) Die ab 1. Januar 1968 durch Erweiterungs- und 
Erhaltungsmaßnahmen eintretenden Veränderungen 
sind mit den jeweiligen Preisen zu erfassen. Dabei sind 
die Bestimmungen der vom Vorsitzenden der Regie
rungskommission für die Umbewertung der Grundmittel 
erlassenen Instruktion vom 15. September 1965* zur 
Vorbereitung und Durchführung der Bewertung der 
öffentlichen Straßen und Brücken hinsichtlich der nicht 
zu bewertenden Anlagen (§ 2 Abs. 3) und der Abgren
zung der Inventarobjekte (§ 7) zu beachten. Verände
rungen infolge anderer Maßnahmen (z. B. Rechtsträger
wechsel) sind ebenfalls zu erfassen.

(2) Spezielle Regelungen für die Erfassung der Ver
änderungen seit dem Stichtag der Bewertung und die 
Fortschreibung der Werte für die Staats- und Bezirks
straßen sowie die dazugehörigen Brücken sind durch 
den Leiter der Hauptverwaltung des Straßenwesens im 
Ministerium für Verkehrswesen zu erlassen.

§4
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 31. Oktober 1968

Der Minister 
für Verkehrswesen 

Dr. K r a m e r

* Den Beteiligten direkt zugestellt.


